
Bekanntmachung       Landratsamt Kulmbach
          

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 UVPG 
 
Vorhaben: gewässerbauliche Maßnahmen im Bereich der Anwesen Haaghof, 
Gemeinde Ködnitz 
 
Die Marcus und Peggy Krehan GbR beabsichtigt gewässerbauliche Maßnahmen im Bereich 

der Anwesen Haaghof, Gemeinde Ködnitz.  

Es ist geplant, Retentionsteiche im Umfeld des Haaghofs bei Ködnitz zu errichten, um für die 

gärtnerische und landwirtschaftliche Nutzung ausreichend Regenwasser, welches in 

Retentionsteichen gespeichert wird, ganzjährig und zeitversetzt zur Verfügung zu haben. 

Diese wasserbauliche Maßnahme ist Teil des Wasserretentionskonzeptes. Im Starkregenfall 

dient die Teichkaskade durch die Fließzeitverlängerung zur Pufferung und zeitverzögerten 

Abgabe der Oberflächenwässer. 

Es sind insgesamt 7 Retentionsteiche mit einem maximalen Speichervolumen von 683 m³ 

geplant.  

Die geplante verbesserte Nutzung des anfallenden Oberflächenwassers geht mit einer 

Änderung in den Abflussrichtungen der Oberflächenwässer einher. Parallel dazu erfolgt eine 

Einleitung der Sickerwässer und der Drainagen in die Teichkaskade. Um diese Ziele zu 

erreichen, sind umfangreiche Geländeanpassungen, Längselemente, Querstrukturen, 

Böschungen, Sammelmulden und Wälle im Einzugsgebiet vorgesehen. 

Hierbei handelt es hinsichtlich der gewässerbaulichen Maßnahmen um einen 

Gewässerausbau, der gemäß §§ 67 Abs. 2 und 68 WHG einer wasserrechtlichen 

Planfeststellung/Plangenehmigung bedarf.Die Marcus und Peggy Krehan GbR hat mit 

Schreiben vom 24.09.2024 eine wasserrechtliche Plangenehmigung beantragt. 

 

Für dieses Vorhaben ist nach § 7 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit der Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum 

UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen, da es sich um 

kleinräumige naturnahe Umgestaltungen und Teichbaumaßnahmen handelt. 

 

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls des Landratsamtes Kulmbach hat ergeben, 

dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG 

aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 UVPG besteht somit keine 

UVP-Pflicht.  

 

Die Feststellung, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für 

das Vorhaben besteht, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG bekannt gemacht. 

 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG). 

 
Kulmbach, 10.03.2025 
Landratsamt Kulmbach 
 
 
Hempfling 
Regierungsdirektor 


